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 Veröffentlicht am 26.04.1989

Norm

ABGB §1052 B1

Rechtssatz

Sind vertragliche Leistungen, die im vertraglichen Austauschverhältnis stehen, schon ihrer Natur nach nicht

nachholbar, so muß es, wenn das Vertragsverhältnis zB durch Kündigung beendet worden ist, damit sein Bewenden

haben, daß der durch Vertragsverletzungen benachteiligte Vertragsteil die für die endgültige Regelung des

Rechtsverhältnisses zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe ergreift. Ein Leistungsverweigerungsrecht scheidet aus.
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